
Artikel 1 

Hessisches Ausführungsgesetz zum
Neunten Buch Sozialgesetzbuch

(HAG/SGB IX)

§ 1

Träger der Eingliederungshilfe

(1) Örtliche Träger der Eingliederungs-
hilfe nach Teil 2 des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch sind die kreisfreien Städte
und die Landkreise. Überörtlicher Träger
der Eingliederungshilfe ist der Landes-
wohlfahrtsverband Hessen.

(2) Die örtlichen und der überörtliche
Träger der Eingliederungshilfe erlassen
den Widerspruchsbescheid nach dem So-
zialgerichtsgesetz.

(3) Die Landesregierung kann durch
Rechtsverordnung bestimmen, dass die
örtlichen oder der überörtliche Träger der
Eingliederungshilfe für weitere Aufgaben
der Eingliederungshilfe sachlich zustän-
dig sind, wenn eine solche Wahrnehmung
dieser Aufgaben geboten ist.

§ 2

Sachliche Zuständigkeit

(1) Die örtlichen Träger der Eingliede-
rungshilfe sind zuständig für Leistungen
der Eingliederungshilfe an Personen bis
zur Beendigung der Schulausbildung an
einer allgemeinen Schule oder einer För-
derschule, längstens bis zur Beendigung
der Sekundarstufe II. Dies umfasst die
Leistungen nach § 103 Abs. 2 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch.

(2) Die örtlichen Träger der Eingliede-
rungshilfe sind darüber hinaus für die
Leistungen der Eingliederungshilfe zu-
ständig, wenn diese erstmals nach Errei-
chen der individuellen Regelaltersgrenze
nach § 235 Abs. 2 des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch beantragt werden. Dies
umfasst die Leistungen nach § 103 Abs. 2
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

(3) Der überörtliche Träger der Einglie-
derungshilfe ist zuständig für die Leistun-
gen der Eingliederungshilfe mit Beginn
des Tages, der auf den Tag folgt, an dem
die schulische Ausbildung nach Abs. 1
beendet wird. Dies umfasst die Leistun-
gen nach § 103 Abs. 2 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch.

(4) Die Zuständigkeit für Leistungen
nach Abs. 3 bleibt bestehen, wenn sie
über das Erreichen der individuellen Re-
gelaltersgrenze nach § 235 Abs. 2 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch an-
dauern. Die Zuständigkeit des überörtli-

chen Trägers der Eingliederungshilfe en-
det, wenn nach Erreichen der individuel-
len Regelaltersgrenze nach § 235 Abs. 2
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
die Leistungen nach Abs. 3 beendet wer-
den und nicht innerhalb von drei Mona-
ten eine Leistung der Eingliederungshilfe
nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch beantragt wird. Bei Leistungen
die danach beantragt werden, greift die
Zuständigkeit nach Abs. 2.

§ 3

Vorläufige Hilfeleistung

(1) Der örtliche Träger hat die Hilfe
vorläufig zu erbringen, wenn

1. nicht feststeht, welcher Träger der
Eingliederungshilfe sachlich zustän-
dig ist, bis zur Klärung der sachlichen
Zuständigkeit, oder

2. der überörtliche Träger nicht recht-
zeitig tätig werden kann, insbesonde-
re beim Übergang aufgrund eines Zu-
ständigkeitswechsels.

(2) Kann ein Landkreis als zuständiger
Träger der Eingliederungshilfe nicht
rechtzeitig tätig werden, hat die nach 
§ 10 herangezogene kreisangehörige Ge-
meinde, auch in den Fällen des Abs. 1 
Nr. 2, die notwendigen Maßnahmen zu
treffen.

(3) § 91 Abs. 1 und 3 sowie die §§ 111
bis 113 des Zehnten Buches Sozialgesetz-
buch gelten entsprechend.

§ 4

Wirtschaftlichkeits- und 
Qualitätsprüfung, Vertragsrecht

(1) Die örtlichen Träger der Eingliede-
rungshilfe sind für den Abschluss und die
Kündigung von Vereinbarungen sowie
die Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprü-
fung nach Teil 2 des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch im Rahmen ihrer Zustän-
digkeiten nach § 2 Abs. 1 und 2 zustän-
dig; für alle anderen Leistungen in § 2 ist
der überörtliche Träger der Eingliede-
rungshilfe für den Abschluss und die
Kündigung von Vereinbarungen sowie
die Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprü-
fung nach Teil 2 des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch zuständig.

(2) Abweichend von § 128 Abs. 1 
Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch können die Träger der Eingliede-
rungshilfe oder ein von ihnen beauftrag-
ter Dritter die Wirtschaftlichkeit und Qua-
lität einschließlich der Wirksamkeit der
vereinbarten Leistungen des Leistungser-
bringers auch ohne das Vorliegen tatsäch-
licher Anhaltspunkte, dass ein Leistungs-
erbringer seine vertraglichen oder gesetz-
lichen Pflichten nicht erfüllt, prüfen.
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(3) Für die Träger der Eingliederungs-
hilfe schließen die Vertretungen des Hes-
sischen Landkreistages, des Hessischen
Städtetages und des Landeswohlfahrts-
verbandes Hessen die Rahmenverträge
nach § 131 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch mit den Vertretungen der Verei-
nigungen der Leistungserbringer ab.
Beim Abschluss und bei der Kündigung
der Rahmenverträge werden als örtliche
Träger der Eingliederungshilfe die Land-
kreise durch den Hessischen Landkreis-
tag und die kreisfreien Städte durch den
Hessischen Städtetag vertreten. Der über-
örtliche Träger schließt im Falle der Al-
leinzuständigkeit entsprechende Verträge
ab. Wenn Leistungen sowohl für örtliche
Träger als auch für den überörtlichen Trä-
ger erbracht werden sollen, soll der Rah-
menvertrag gemeinsam vom überörtli-
chen Träger und den in Satz 2 genannten
Verbänden mit den Vertretungen der Ver-
einigungen der Leistungserbringer abge-
schlossen und gegebenenfalls gekündigt
werden. Verträge und Vereinbarungen
nach dem Zehnten Kapitel des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch, die vom örtli-
chen oder überörtlichen Träger vor dem 
1. Januar 2018, sowie Verträge und Ver-
einbarungen, die vom 1. Januar 2018 bis
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes ge-
schlossen wurden, bleiben bis zum Ab-
schluss neuer Verträge und Vereinbarun-
gen, auch bei Änderung der Leistungsträ-
gerschaft, wirksam. Die Sätze 1 bis 5 gel-
ten auch für die Kündigung. Der neu zu-
ständige Leistungsträger tritt in alle Rech-
te und Pflichten aus den Vereinbarungen
und Verträgen ein.

§ 5

Zusammenarbeit

(1) Die Träger der Eingliederungshilfe,
die Landkreise, die kreisfreien Städte so-
wie der Landeswohlfahrtsverband Hessen
arbeiten eng und vertrauensvoll zur Erfül-
lung der Aufgaben der Eingliederungshil-
fe zusammen. Die Verpflichtungen zur
Zusammenarbeit mit anderen Trägern
aufgrund von Rechtsvorschriften bleiben
unberührt.

(2) Ziel der Zusammenarbeit ist die
Entwicklung inklusiver Sozialräume, um
inklusive Lebensverhältnisse in Hessen
zu fördern und zu stärken. Die Zusam-
menarbeit beinhaltet insbesondere eine
Abstimmung, Koordinierung und Vernet-
zung der jeweils in eigener Zuständigkeit
wahrzunehmenden Aufgaben.

(3) Im Rahmen der Zusammenarbeit
schließen die Träger der Eingliederungs-
hilfe untereinander Kooperationsverein-
barungen ab, in denen verbindlich die
Steuerung und Planungsgremien verein-
bart werden. In den Vereinbarungen soll
auch geregelt werden, wie die örtlichen
Anbieter von Leistungen der Eingliede-
rungshilfe und die örtlichen Vertretungen
der Menschen mit Behinderungen in den
Steuerungsprozess eingebunden werden.

(4) Die Träger der Eingliederungshilfe
wirken gemeinsam darauf hin, dass ge-

eignete Leistungserbringer nach § 124
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch in
ausreichender Zahl und Qualität zur Ver-
fügung stehen und diese sozialräumlich
ausgerichtet sind.

§ 6

Berichterstattung und 
vergleichende Betrachtung

(1) Zur Unterstützung und Steuerung
im Rahmen der Aufgabenverantwortung
und -verteilung in der Eingliederungshil-
fe erfolgen eine landesweite sozialräumli-
che Berichterstattung sowie eine verglei-
chende Betrachtung der Wirksamkeit und
Wirtschaftlichkeit der erbrachten Leistun-
gen.

(2) Über die Rahmenbedingungen des
alle vier Jahre zu erstellenden Berichts
schließen der Landeswohlfahrtsverband
Hessen, die kommunalen Spitzenverbän-
de, Hessischer Städtetag und Hessischer
Landkreistag, mit dem für die Eingliede-
rungshilfe zuständigen Ministerium und
dem Hessischen Statistischen Landesamt
eine Vereinbarung über die erforderli-
chen Merkmale einer validen und effekti-
ven Datenerhebung zur landesweiten Be-
richterstattung ab; Entsprechendes gilt
auch für das bei den Trägern der Einglie-
derungshilfe und den Leistungserbrin-
gern einzuführende System einer jährli-
chen vergleichenden Betrachtung.

(3) Die erforderlichen Vorbereitungen
einschließlich der jährlichen vergleichen-
den Betrachtung und der Erstellung des
Berichtes erfolgen im Benehmen mit den
kommunalen Spitzenverbänden, Hessi-
scher Städtetag und Hessischer Land-
kreistag, sowie mit dem Hessischen Sta-
tistischen Landesamt durch den Landes-
wohlfahrtsverband Hessen. Die Berichte
sind dem für die Eingliederungshilfe zu-
ständigen Ministerium vorzulegen, erst-
mals zum 31. Dezember 2021.

§ 7

Arbeitsgemeinschaft

(1) Die Arbeitsgemeinschaft nach § 94
Abs. 4 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch wird bei dem für die Eingliede-
rungshilfe zuständigen Ministerium gebil-
det. Aufgaben der beratend tätigen Ar-
beitsgemeinschaft sind insbesondere

1. die Förderung und Weiterentwick-
lung der Strukturen der Eingliede-
rungshilfe,

2. die Analyse der landesweiten Ent-
wicklung in der Eingliederungshilfe,

3. die Herstellung eines Erfahrungs-
und Informationsaustauschs,

4. die Förderung der Entwicklung und
Durchführung von Instrumenten zur
zielgerichteten Erbringung und Über-
prüfung von Leistungen und der
Qualitätssicherung einschließlich der
Wirksamkeit der Leistungen,

5. die Förderung von flächendecken-
den, bedarfsdeckenden, am Sozial-
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raum orientierten und inklusiv ausge-
richteten Angeboten,

6. die Evidenzbeobachtung,

7. die Erarbeitung von Empfehlungen
und Hinweisen zu einer landesein-
heitlichen Aufgabenwahrnehmung
und besonders auch für die sozial-
räumliche Umsetzung der Eingliede-
rungshilfeleistungen unter Berück-
sichtigung der regionalen Besonder-
heiten,

8. die Erarbeitung von Empfehlungen
für das Leistungsrecht nach Teil 2 Ka-
pitel 2 bis 6 des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch und das Teilhabe- und
Gesamtplanverfahren nach Teil 2 Ka-
pitel 7 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch,

9. die konzeptionelle Entwicklung von
Rahmenbedingungen für andere
Leistungsanbieter nach § 60 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch
und das Budget für Arbeit nach § 61
des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch,

10. die Mitwirkung an Zielvereinbarun-
gen zur Erprobung neuer und zur
Weiterentwicklung der bestehenden
Leistungs- und Finanzierungsstruktu-
ren und

11. die Beurteilung und Bewertung der
Berichterstattung und vergleichenden
Betrachtung nach § 6.

(2) Die Umsetzung der Ergebnisse
steht unter dem Genehmigungsvorbehalt
des für die Eingliederungshilfe zuständi-
gen Ministeriums.

(3) Die Arbeitsgemeinschaft besteht
aus Vertreterinnen und Vertretern

1. des für die Eingliederungshilfe zu-
ständigen Ministeriums,

2. der kreisfreien Städte,

3. der Landkreise,

4. des Landeswohlfahrtsverbandes Hes-
sen,

5. der Liga der freien Wohlfahrtspflege
Hessen,

6. die privat-gewerblichen und privat-
gemeinnützigen Leistungserbringer
und

7. der Interessenvertretung der Men-
schen mit Behinderungen.

(4) Jede der in Abs. 3 genannten Insti-
tutionen kann bis zu drei Vertreterinnen
oder Vertreter in die Arbeitsgemeinschaft
entsenden. Die in Satz 1 Genannten be-
stellen jeweils die sie vertretenden Mit-
glieder sowie jeweils eine Stellvertretung.
Scheidet ein Mitglied oder stellvertreten-
des Mitglied aus, ist ein neues Mitglied
oder stellvertretendes Mitglied zu entsen-
den.

(5) Die Mitglieder und Stellvertretun-
gen führen ihr Amt als Ehrenamt aus. Er-
satz von Reisekosten, sonstigen Auslagen
sowie für Zeitversäumnisse wird nicht ge-
währt. Davon unberührt bleiben Regelun-
gen der Organisationen über die Gewäh-
rung von Ersatz von Reisekosten oder

sonstigen Auslagen für die von ihnen be-
stellten Mitglieder.

(6) Die Arbeitsgemeinschaft gibt sich
eine Geschäftsordnung, die der Genehmi-
gung des für die Eingliederungshilfe zu-
ständigen Ministeriums bedarf.

(7) Die Vorbereitung und Leitung der
Arbeitsgemeinschaft übernimmt ein vom
Landeswohlfahrtsverband Hessen ent-
sandtes Mitglied in Abstimmung mit dem
für die Eingliederungshilfe zuständigen
Ministerium. Die Geschäftsordnung kann
einen Wechsel der Zuständigkeit nach
Satz 1 unter den Mitgliedern nach Abs. 1
Nr. 2 bis 4 vorsehen.

(8) Die Arbeitsgemeinschaft legt zum
31. Dezember 2021 und anschließend alle
drei Jahre der für die Eingliederungshilfe
zuständigen Ministerin oder dem zustän-
digen Minister einen Bericht über ihre Ar-
beit vor.

§ 8

Interessenvertretung der 
Menschen mit Behinderungen

(1) Interessenvertretung der Menschen
mit Behinderungen im Sinne des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch sind die vom In-
klusionsbeirat bei der oder dem Beauf-
tragten der Hessischen Landesregierung
für Menschen mit Behinderungen für die
Dauer seiner Amtszeit bestimmten Vertre-
terinnen und Vertreter der Verbände der
Menschen mit Behinderungen sowie de-
ren Stellvertretungen.

(2) An der Bestimmung der Vertrete-
rinnen oder Vertreter und ihrer Stellver-
tretungen nehmen ausschließlich diejeni-
gen Mitglieder des Inklusionsbeirats teil,
die von Verbänden der Menschen mit Be-
hinderungen in den Inklusionsbeirat be-
rufen wurden.

(3) Die Abs. 1 und 2 sind auf die Mit-
wirkung bei der Erarbeitung und Be-
schlussfassung der Rahmenverträge nach
§ 131 Abs. 2 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch und auf die Beteiligung der
Interessenvertretungen der Menschen mit
Behinderungen an der Schiedsstelle nach
§ 133 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch entsprechend anzuwenden. Hierfür
können ebenfalls jeweils bis zu drei Ver-
treterinnen oder Vertreter und deren
Stellvertretungen benannt werden.

§ 9

Fachaufsicht

(1) Die Träger der Eingliederungshilfe
nehmen ihre Aufgabe als Aufgabe zur Er-
füllung nach Weisung nach § 4 Abs. 1
Satz 1 der Hessischen Gemeindeordnung
und § 4 Abs. 1 Satz 1 der Hessischen
Landkreisordnung wahr. Sie unterliegen
der Fachaufsicht des Landes. Aufsichtsbe-
hörde ist für die örtlichen Träger das Re-
gierungspräsidium, für den überörtlichen
Träger abweichend von § 17 Abs. 1 Satz 1
des Gesetzes über den Landeswohlfahrts-
verband Hessen vom 7. Mai 1953 (GVBl.
S. 93), zuletzt geändert durch Gesetz vom
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20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618), das
Regierungspräsidium Gießen. Obere Auf-
sichtsbehörde ist das für Eingliederungs-
hilfe zuständige Ministerium. Die für die
Eingliederungshilfe zuständige Ministerin
oder der hierfür zuständige Minister kann
durch Rechtsverordnung eine andere
Fachaufsichtsbehörde bestimmen.

(2) Kommt ein Träger der Eingliede-
rungshilfe seinen Verpflichtungen nicht
oder nicht ordnungsgemäß nach, so stellt
die zuständige Aufsichtsbehörde nach
Abs. 1 den Rechtsverstoß bindend fest.
Für weitere Maßnahmen ist die Kommu-
nalaufsicht zuständig; die Vorschriften
des Siebenten Teils der Hessischen Ge-
meindeordnung, auch in Verbindung mit
§ 54 Abs. 1 der Hessischen Landkreisord-
nung, bleiben unberührt.

§ 10

Heranziehung kreisangehöriger
Gemeinden durch die Landkreise

(1) Die Landkreise können auf Antrag
kreisangehöriger Gemeinden mit mehr
als 5 000 Einwohnern bestimmen, dass
diese Gemeinden den Landkreisen als
örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe
obliegende Aufgaben ganz oder teilweise
durchführen und dabei selbstständig ent-
scheiden. Die Durchführung aller Aufga-
ben soll in der Regel nur Gemeinden mit
mehr als 7 500 Einwohnern übertragen
werden. Bei Gemeinden ab 50 000 Ein-
wohnern gelten die Aufgaben als übertra-
gen, soweit die Heranziehung nicht zwi-
schenzeitlich aufgehoben wurde. Die
Landkreise können für die Durchführung
der Aufgaben Weisungen erteilen. Die
Weisungen sollen sich auf allgemeine An-
ordnungen beschränken und in der Regel
nicht in die Einzelausführung eingreifen.

(2) Über die Heranziehung von kreis-
angehörigen Gemeinden beschließt der
Kreisausschuss. Der Beschluss ist entspre-
chend des § 5 Abs. 3 der Hessischen
Landkreisordnung öffentlich bekannt zu
machen und dem für die Eingliederungs-
hilfe zuständigen Ministerium anzuzei-
gen. Die Heranziehung einer kreisange-
hörigen Gemeinde ist auf deren Antrag in
gleicher Form aufzuheben. Bei kreisange-
hörigen Gemeinden mit mehr als 50 000
Einwohnern kann sie nur mit deren Zu-
stimmung aufgehoben werden.

§ 11

Kostenträger

(1) Die Träger der Eingliederungshilfe
tragen die Kosten für die Aufgaben, die
ihnen nach dem Neunten Buch Sozialge-
setzbuch, nach diesem Gesetz oder nach
einer Rechtsverordnung aufgrund dieser
Gesetze obliegen.

(2) Werden Aufgaben nach § 10 von
kreisangehörigen Gemeinden durchge-
führt, hat der Landkreis die aufgewende-
ten Kosten zu erstatten. Verwaltungskos-
ten werden nicht erstattet.

(3) Werden Aufgaben nach § 3 von he-
rangezogenen, örtlichen Trägern durch-
geführt, gilt Abs. 2 entsprechend.

§ 12

Kostenevaluation

Das für die Eingliederungshilfe zustän-
dige Ministerium prüft in Abstimmung
mit dem Hessischen Landkreistag, dem
Hessischen Städtetag, dem Landeswohl-
fahrtsverband Hessen, dem für kommu-
nale Angelegenheiten zuständigen Minis-
terium und dem Ministerium der Finan-
zen zum 1. Januar 2021, zum 1. Januar
2023 und danach alle fünf Jahre die fi-
nanziellen Auswirkungen der Umsetzung
des Neuntes Buch Sozialgesetzbuch.

§ 13

Nach Landesrecht zugelassene 
Einrichtungen

(1) Nach Landesrecht zugelassene Ein-
richtungen zur Früherkennung und Früh-
förderung für Kinder mit Behinderungen
und von Behinderung bedrohte Kinder
nach den §§ 46 und 79 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch, die über ein mit
den interdisziplinären Frühförderstellen
vergleichbares interdisziplinäres Förder-,
Behandlungs- und Beratungsspektrum
verfügen, haben die Voraussetzungen der
hessischen Rahmenkonzeption Frühförde-
rung in der jeweils geltenden Fassung zu
erfüllen.

(2) Die Rehabilitationsträger können
andere als pauschale Abrechnungen der
nach § 46 Abs. 4 Nr. 4 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch vereinbarten Ent-
gelte für Komplexleistungen vereinbaren.

§ 14

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020
in Kraft. Abweichend von Satz 1 treten
die §§ 4 und 8 am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft.

Artikel 1a2)

Änderung des Hessischen 
Ausführungsgesetzes zum 

Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Nach § 6 des Hessischen Ausführungs-
gesetzes zum Zwölften Buch Sozialge-
setzbuch vom 20. Dezember 2004 (GVBl. I
S. 488), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 29. September 2017 (GVBl. S. 310),
wird als § 6a eingefügt:

„§ 6a

Vertragsrecht

(1) Die Zuständigkeit des überörtli-
chen Trägers der Sozialhilfe umfasst auch
die Zuständigkeit für den Abschluss von
Vereinbarungen nach § 75 Abs. 3 des
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Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. Für
den Fall einer Doppelzuständigkeit von
örtlichen und überörtlichen Trägern tref-
fen die jeweils zuständigen Träger der So-
zialhilfe oder die kommunalen Spitzen-
verbände und der Landeswohlfahrtsver-
band Hessen entsprechende Vereinba-
rungen über die Zuständigkeit zum Ver-
tragsabschluss.

(2) Die Vereinbarungen nach § 75 
Abs. 3 des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch, die von dem überörtlichen Träger
der Sozialhilfe vor dem 1. Januar 2015 ge-
schlossen wurden, werden zum 1. Januar
2015 wirksam.“

Artikel 23)

Hessisches Ausführungsgesetz zum
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
(HAG/SGB XII) – Sozialhilfe –

§ 1

Träger der Sozialhilfe

(1) Örtliche Träger der Sozialhilfe sind
die kreisfreien Städte und die Landkreise.
Überörtlicher Träger der Sozialhilfe ist der
Landeswohlfahrtsverband Hessen. Sie
nehmen diese Aufgaben im Rahmen ihrer
Selbstverwaltung wahr; soweit Geldleis-
tungen nach dem Vierten Kapitel des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch er-
bracht werden, nehmen die Träger der
Sozialhilfe diese Aufgabe als Pflichtauf-
gabe zur Erfüllung nach Weisung wahr.

(2) Die örtlichen und der überörtliche
Träger der Sozialhilfe erlassen den Wider-
spruchsbescheid nach dem Sozialge-
richtsgesetz.

(3) Die Landesregierung kann durch
Rechtsverordnung bestimmen, dass der
überörtliche Träger der Sozialhilfe für
weitere Aufgaben der Sozialhilfe sachlich
zuständig ist, wenn eine überörtliche
Wahrnehmung dieser Aufgaben geboten
ist.

§ 2

Sachliche Zuständigkeit

(1) Der örtliche Träger der Sozialhilfe
ist abweichend von § 97 Abs. 3 des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch für Leistun-
gen der Hilfe zur Pflege nach dem Sieb-
ten Kapitel des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch sachlich zuständig. § 103 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch bleibt
davon unberührt.

(2) Der überörtliche Träger der Sozial-
hilfe ist abweichend von Abs. 1 zuständig
für die Hilfe zur Pflege nach dem Siebten
Kapitel des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch für Personen, die erstmals vor
Erreichen der individuellen Regelalters-
grenze nach § 235 Abs. 2 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch Leistungen in
Einrichtungen mit Versorgungsvertrag

nach § 71 Abs. 2 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch erhalten, denen Rahmenkon-
zepte 

1. zur vollstationären Versorgung von
Menschen mit schweren und
schwersten neurologischen Schäden
in Phase F oder Beatmungspflicht und
Menschen mit organisch bedingten
Persönlichkeitsstörungen in Phase F
in Hessen,

2. zur vollstationären Versorgung von
pflegebedürftigen Menschen mit psy-
chischer Erkrankung oder seelischer
Behinderung oder Abhängigkeitser-
krankung in Verbindung mit Comor-
bidität oder

3. für ältere Menschen mit geistigen Be-
hinderungen in Verbindung mit
schwerer oder schwerster Pflegebe-
dürftigkeit

zugrunde liegen. § 103 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch bleibt davon unbe-
rührt.

(3) Für die Leistungen der Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung
nach dem Vierten Kapitel des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch ist der örtliche
Träger der Sozialhilfe örtlich zuständig, in
dessen Bereich der gewöhnliche Aufent-
haltsort des Leistungsberechtigten liegt.
Diese Zuständigkeit bleibt bis zur Beendi-
gung der Leistung auch dann bestehen,
wenn die Leistung außerhalb seines Be-
reiches erbracht wird.

(4) Der überörtliche Träger der Sozial-
hilfe ist sachlich zuständig für Leistungen
der

1. Hilfe zur Überwindung besonderer
sozialer Schwierigkeiten nach den 
§§ 67 bis 69 des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch, wenn die Leistung

a) in einer Einrichtung zur stationä-
ren oder teilstationären Betreu-
ung,

b) in einer betreuten Wohnmöglich-
keit oder

c) durch Beratung und Unterstüt-
zung in einer Fachberatungsstelle
oder einer Tagesaufenthaltsstätte
zu erbringen ist,

2. Blindenhilfe nach § 72 des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch.

§ 3

Vorläufige Hilfeleistung

(1) Steht nicht fest, welcher Träger der
Sozialhilfe sachlich zuständig ist, hat der
örtliche Träger der Sozialhilfe, in dessen
Bereich die nachfragende Person sich tat-
sächlich aufhält, bis zur Klärung der sach-
lichen Zuständigkeit einzutreten. Das gilt
auch, wenn der überörtliche Träger der
Sozialhilfe nicht rechtzeitig tätig werden
kann, die Leistung aber keinen Aufschub
duldet. Der örtliche Träger der Sozialhilfe
hat den überörtlichen Träger der Sozial-
hilfe unverzüglich über seine Maßnah-
men zu unterrichten. Dieser hat die auf-
gewendeten Kosten zu erstatten.
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(2) Die kreisangehörigen Gemeinden
haben vorläufig die unerlässlich notwen-
digen Maßnahmen zu treffen, wenn der
Träger der Sozialhilfe nicht rechtzeitig tä-
tig werden kann, die Leistung aber kei-
nen Aufschub duldet. Sie haben den Trä-
ger der Sozialhilfe unverzüglich über ihre
Maßnahmen zu unterrichten. Der Träger
der Sozialhilfe hat die aufgewendeten
Kosten zu erstatten.

§ 4
Heranziehung kreisangehöriger 

Gemeinden durch die Landkreise
(1) Die Landkreise können auf Antrag

kreisangehöriger Gemeinden mit mehr
als 5 000 Einwohnern bestimmen, dass
diese Gemeinden den Landkreisen als
örtlichen Trägern obliegende Aufgaben
ganz oder teilweise durchführen und da-
bei selbstständig entscheiden. Die Durch-
führung aller Aufgaben soll in der Regel
nur Gemeinden mit mehr als 7 500 Ein-
wohnern übertragen werden. Bei Ge-
meinden ab 50 000 Einwohnern gelten sie
als übertragen, soweit die Heranziehung
nicht zwischenzeitlich aufgehoben wurde.
Die Landkreise können für die Durchfüh-
rung der Aufgaben Weisungen erteilen.
Die Weisungen sollen sich auf allgemeine
Anordnungen beschränken und in der
Regel nicht in die Einzelausführung ein-
greifen.

(2) Die dauerhafte Zusammenarbeit
mit dem zuständigen kommunalen Träger
der Grundsicherung für Arbeitsuchende
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch soll sicherge-
stellt werden; dies gilt entsprechend für
den örtlich zuständigen Landkreis als zu-
gelassenen kommunalen Träger nach § 6a
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch.

(3) Über die Heranziehung von kreis-
angehörigen Gemeinden beschließt der
Kreisausschuss. Der Beschluss ist entspre-
chend des § 5 Abs. 3 der Hessischen
Landkreisordnung öffentlich bekannt zu
machen und dem für die Sozialhilfe zu-
ständigen Ministerium anzuzeigen.

(4) Die Heranziehung einer kreisange-
hörigen Gemeinde ist auf deren Antrag in
gleicher Form aufzuheben. Bei kreisange-
hörigen Gemeinden mit mehr als 50 000
Einwohnern kann sie nur mit deren Zu-
stimmung aufgehoben werden. Satz 2 gilt
nicht, wenn der zuständige Landkreis
Aufgaben der Grundsicherung für Arbeit-
suchende nach § 6a des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch wahrnimmt oder die
kreisangehörige Gemeinde nicht die Auf-
gaben nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch wahr-
nimmt. Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 5

Kostenträger
(1) Die Träger der Sozialhilfe tragen

die Kosten für die Aufgaben, die ihnen
nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch, nach diesem Gesetz oder nach ei-
ner Rechtsverordnung aufgrund dieser
Gesetze obliegen.

(2) Werden Aufgaben nach § 4 von
kreisangehörigen Gemeinden durchge-
führt, so hat der Landkreis die aufgewen-
deten Kosten zu erstatten. Verwaltungs-
kosten werden nicht erstattet.

(3) Werden Aufgaben nach § 3 von ört-
lichen Trägern der Sozialhilfe durchge-
führt, gilt Abs. 2 entsprechend.

§ 6

Wirtschaftlichkeits- und
Qualitätsprüfung, Vertragsrecht

(1) Die örtlichen Träger der Sozialhilfe
sind für den Abschluss und die Kündi-
gung von Vereinbarungen sowie die Wirt-
schaftlichkeits- und Qualitätsprüfung
nach dem Zehnten Kapitel des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch im Rahmen ih-
rer Zuständigkeit nach § 2 zuständig.

(2) Der überörtliche Träger der Sozial-
hilfe ist für den Abschluss und die Kündi-
gung von Vereinbarungen sowie die Wirt-
schaftlichkeits- und Qualitätsprüfung
nach dem Zehnten Kapitel des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch im Rahmen sei-
ner Zuständigkeit nach § 2 zuständig.

(3) Abweichend von § 78 Abs. 1 Satz 1
Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch können
die Träger der Sozialhilfe oder ein von ih-
nen beauftragter Dritter die Wirtschaft-
lichkeit und Qualität einschließlich der
Wirksamkeit der vereinbarten Leistungen
des Leistungserbringers auch ohne das
Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte,
dass ein Leistungserbringer seine vertrag-
lichen oder gesetzlichen Pflichten nicht
erfüllt, prüfen.

(4) Für die Träger der Sozialhilfe
schließen die Vertretungen des Hessi-
schen Landkreistages, des Hessischen
Städtetages und des Landeswohlfahrts-
verbandes Hessen die Rahmenverträge
nach § 80 des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch mit den Vertretungen der Verei-
nigungen der Leistungserbringer ab.

(5) Die Träger der Sozialhilfe sind
sachlich zuständig für den Abschluss von
Verträgen und Vereinbarungen nach dem
Zehnten Kapitel des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch. Für die Träger der Sozial-
hilfe schließen die Vertretungen des Hes-
sischen Landkreistages, des Hessischen
Städtetages und des Landeswohlfahrts-
verbandes Hessen die Rahmenverträge
nach § 79 Abs. 1 des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch mit den Vertretungen der
Vereinigungen der Leistungserbringer ab.
Beim Abschluss und bei der Kündigung
der Rahmenverträge werden als örtliche
Träger der Sozialhilfe die Landkreise
durch den Hessischen Landkreistag und
die kreisfreien Städte durch den Hessi-
schen Städtetag vertreten. Der überörtli-
che Träger schließt im Falle der Alleinzu-
ständigkeit entsprechende Verträge ab.
Satz 1, 2 und 4 gelten entsprechend für
die Kündigung.

(6) Wenn Leistungen sowohl für örtli-
che Träger als auch für den überörtlichen
Träger erbracht werden sollen, soll der
Rahmenvertrag gemeinsam vom überört-
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lichen Träger und den in Abs. 5 Satz 2 ge-
nannten Verbänden mit den Vertretungen
der Vereinigungen der Leistungserbrin-
ger abgeschlossen und gegebenenfalls
gekündigt werden. Verträge und Verein-
barungen nach dem Zehnten Kapitel des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, die
vom örtlichen oder überörtlichen Träger
vor dem 1. Januar 2018 geschlossen wur-
den, sowie Verträge und Vereinbarungen,
die vom 1. Januar 2018 bis zum Inkraft-
treten dieses Gesetzes geschlossen wur-
den, bleiben bis zum Abschluss neuer
Verträge und Vereinbarungen wirksam.

§ 7

Interessenvertretung der 
Menschen mit Behinderungen

(1) Interessenvertretung der Menschen
mit Behinderungen im Sinne des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch sind die
vom Inklusionsbeirat bei der oder dem
Beauftragten der Hessischen Landesre-
gierung für Menschen mit Behinderungen
bestimmten Vertreterinnen und Vertreter
der Verbände der Menschen mit Behinde-
rungen sowie deren Stellvertretungen.

(2) Für die Mitwirkung bei der Erar-
beitung und Beschlussfassung der Rah-
menverträge nach § 80 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch bestimmt der In-
klusionsbeirat bei der oder dem Beauf-
tragten der Hessischen Landesregierung
für Menschen mit Behinderungen bis zu
drei Vertreterinnen oder Vertreter der
Verbände der Menschen mit Behinderun-
gen sowie deren Stellvertretungen für die
Dauer der Amtszeit des Inklusionsbeirats.

(3) An der Bestimmung der Vertrete-
rinnen oder Vertreter und ihre Stellvertre-
tungen nehmen ausschließlich diejenigen
Mitglieder des Inklusionsbeirats teil, die
von Verbänden mit Behinderung in den
Inklusionsbeirat berufen wurden.

§ 8

Verfahren zur Erstattung der Leistungen
der Grundsicherung im Alter und 

bei Erwerbsminderung

(1) Zuständige Stelle für

1. den Abruf der Erstattungen nach 
§ 46a Abs. 3 des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch und deren Weiterlei-
tung an die Träger der Sozialhilfe und

2. die Nachweisführung nach § 46a Abs.
4 Satz 2 und 3 sowie Abs. 5 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

ist das Regierungspräsidium Gießen.

(2) Zuständige Stellen für den Vollzug
der Prüfung nach § 46a Abs. 4 Satz 1 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und
die Weiterleitung des Prüfberichtes an
das Regierungspräsidium Gießen sind die
Regierungspräsidien.

(3) Die Landesregierung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung von Abs. 1
und 2 abweichende Zuständigkeiten zu
bestimmen.

(4) Die Träger der Sozialhilfe haben
der nach Abs. 1 Nr. 1 zuständigen Stelle
die auf der Grundlage von Leistungsbe-
scheiden entstandenen Ausgaben und
Einnahmen für die Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung nach
Maßgabe des § 46a Abs. 2 des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch mitzuteilen.
Werden Leistungen für Leistungszeiträu-
me im folgenden Haushaltsjahr bereits im
laufenden Haushaltsjahr zur fristgerech-
ten Auszahlung erbracht, sind die ent-
sprechenden Nettoausgaben in die Mit-
teilung nach Satz 1 zum ersten Quartal
des Folgejahres aufzunehmen. Nettoaus-
gaben aus Vorjahren, für die bereits ein
Jahresnachweis vorliegt, können nach
Maßgabe des § 46a Abs. 1 des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch nur in der Mel-
dung zum zweiten Quartal berücksichtigt
werden.

(5) Die Träger haben der nach Abs. 1
Nr. 2 zuständigen Stelle

1. die nach § 46a Abs. 4 des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch erforderli-
chen Nachweise in tabellarischer
Form für das jeweils abgeschlossene
Quartal und

2. die für die Erstellung des Jahresnach-
weises nach § 46a Abs. 5 des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch erfor-
derlichen Informationen in tabellari-
scher Form

mitzuteilen. Die nach Abs. 1 zuständige
Stelle bestimmt die jeweiligen Mittei-
lungsfristen gesondert.

(6) Der überörtliche Träger der Sozial-
hilfe übermittelt anonymisiert entspre-
chend Abs. 4 die erforderlichen Daten der
einzelnen Leistungsbezieher nach dem
gewöhnlichen Aufenthalt stadt- und
kreisbezogen.

(7) Die Träger der Sozialhilfe benen-
nen der nach Abs. 1 zuständigen Stelle
unverzüglich Ansprechpartner und Ver-
treter, die für die fristgerechten Meldun-
gen zuständig und unterschriftsbefugt
sind.

(8) Die Träger der Sozialhilfe gewähr-
leisten, dass

1. nur die Mittel abgerufen werden, die
begründet und durch Leistungsbe-
scheide belegt sind und den Grund-
sätzen der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit entsprechen,

2. das Prinzip der Kassenwirksamkeit
beachtet wurde,

3. Rückzahlungen und zurückgenom-
mene und endgültig nicht ausgezahl-
te Beträge nicht berücksichtigt wur-
den und

4. zahlungsbegründende Unterlagen
vorliegen.

Nicht rechtzeitig angemeldete Mittel kön-
nen vorbehaltlich der bundesgesetzlichen
Regelung und etwaiger Verjährungsvor-
schriften erst beim nächsten Mittelabruf
berücksichtigt werden.

(9) Die Träger der Sozialhilfe haften 
im Verhältnis zum Land für eine ord-
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nungsmäßige Verwaltung im Sinne von 
Art. 104a Abs. 5 des Grundgesetzes für
die Bundesrepublik Deutschland. Werden
bei der Durchführung des Vierten Kapi-
tels des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch Mittel in einer nicht den einschlägi-
gen Rechtsvorschriften entsprechenden
Art und Weise verausgabt und erlangt der
Träger der Sozialhilfe hierfür eine Ausga-
benerstattung nach Abs. 1, kann das Land
die Herausgabe dieser Mittel verlangen,
soweit der Bund eine Rückerstattung vom
Land fordern kann. Sonstige öffentlich-
rechtliche Erstattungsansprüche des Lan-
des gegenüber den Trägern der Sozialhil-
fe bleiben unberührt. Zuständig für das
entsprechende Rückforderungsverfahren
sind die Regierungspräsidien.

§ 9

Aufsicht

(1) Die Träger der Sozialhilfe unterlie-
gen der Rechtsaufsicht und, soweit Geld-
leistungen nach dem Vierten Kapitel des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch er-
bracht werden, der Fachaufsicht. Auf-
sichtsbehörde ist für die örtlichen Träger
das Regierungspräsidium, für den über-
örtlichen Träger, insoweit abweichend
von § 17 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über
den Landeswohlfahrtsverband Hessen
vom 7. Mai 1953 (GVBl. S. 93), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 20. Dezember
2015 (GVBl. S. 618), das Regierungspräsi-
dium Gießen. Obere Aufsichtsbehörde ist
das für die Sozialhilfe zuständige Ministe-
rium. Die für die Sozialhilfe zuständige
Ministerin oder der hierfür zuständige
Minister kann durch Rechtsverordnung
die Fachaufsicht insoweit abweichend
von § 17 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über
den Landeswohlfahrtsverband Hessen
und von Abs. 2 Satz 3 auf eine andere
Stelle übertragen.

(2) Kommt ein Träger der Sozialhilfe
einer ihm nach diesem Gesetz obliegen-
den Verpflichtung nicht oder nicht ord-
nungsgemäß nach, so stellt die zuständi-
ge Aufsichtsbehörde die Verpflichtung
bindend fest. Für weitere Maßnahmen ist
die Kommunalaufsichtsbehörde zustän-
dig.

§ 10

Erstattung des Barbetrages nach § 136
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

(1) Zuständige Stelle für die Durchfüh-
rung des Erstattungsverfahrens ist das
Regierungspräsidium Gießen.

(2) Die Träger der Sozialhilfe melden
dem Regierungspräsidium Gießen die
Anzahl der Leistungsberechtigten im Sin-
ne des § 136 des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch je Kalendermonat und versi-
chern zugleich die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit ihrer Angaben. Das Regie-
rungspräsidium Gießen bestimmt die
Meldefrist für den jeweiligen Meldezeit-
raum.

(3) Das Land leitet über die zuständige
Stelle die Erstattungen des Bundes nach 

§ 136 des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch an die Träger der Sozialhilfe weiter.
Die Weiterleitung erfolgt jeweils nach
Eingang des Erstattungsbetrages des
Bundes. Die Höhe der an die Träger wei-
terzuleitenden Beträge errechnet sich
nach der Maßgabe des § 136 des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch und ist auf
die Höhe der vom Bund erhaltenen Er-
stattung begrenzt.

§ 10a

Erstattung des Barbetrages nach 
§ 136a des Zwölften Buches 

Sozialgesetzbuch

(1) Zuständige Stelle für die Durchfüh-
rung des Erstattungsverfahrens ist das
Regierungspräsidium Gießen.

(2) Die Träger der Sozialhilfe melden
dem Regierungspräsidium Gießen die
Anzahl der Leistungsberechtigten im Sin-
ne des § 136a des Zwölften Buches Sozi-
algesetzbuch je Kalendermonat und ver-
sichern zugleich die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit ihrer Angaben. Das Regie-
rungspräsidium Gießen bestimmt die
Meldefrist für den jeweiligen Meldezeit-
raum. Das Land leitet über die zuständige
Stelle die Erstattungen des Bundes nach 
§ 136a des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch an die Träger der Sozialhilfe weiter.
Die Weiterleitung erfolgt jeweils nach
Eingang des Erstattungsbetrages des
Bundes. Die Höhe der an die Träger wei-
terzuleitenden Beträge errechnet sich
nach der Maßgabe des § 136a des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch und ist auf
die Höhe der vom Bund erhaltenen Er-
stattung begrenzt.

§ 11

Kostenerstattung auf Landesebene

(1) Die Landesregierung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung abweichen-
de Regelungen über die Kostenerstattung
nach den §§ 106 bis 111 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch zwischen den Trä-
gern der Sozialhilfe nach § 112 des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch zu treffen.

(2) Über abweichende Regelungen
nach Abs. 1 soll zuvor mit den hessischen
kommunalen Spitzenverbänden und dem
überörtlichen Träger der Sozialhilfe, so-
weit dieser hiervon betroffen ist, das Ein-
vernehmen hergestellt werden.

§ 12

Verfahrensbestimmungen

(1) Eine Anhörung nach § 116 Abs. 1
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
wird nicht durchgeführt.

(2) Eine Beteiligung von Dritten nach 
§ 116 Abs. 2 des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch findet nicht statt.

§ 13

Bestimmung der zuständigen Stellen

Das für die Sozialhilfe zuständige Mi-
nisterium ist zuständige Stelle für die
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Festsetzung der Höhe des Barbetrages
nach § 27b Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch.

§ 14

Aufhebung bisherigen Rechts

Das Hessische Ausführungsgesetz zum
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch vom 
20. Dezember 2004 (GVBl. I S. 488)4) , zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 29. Sep-
tember 2017 (GVBl. S. 310), wird mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2019 aufgehoben.

§ 15

Ordnungswidrigkeiten

Zuständige Verwaltungsbehörde für
die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach § 117 Abs. 6 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch ist, so-
weit die Auskunftspflicht gegenüber dem
jeweiligen Träger der Sozialhilfe besteht,

1. in kreisfreien Städten und in Gemein-
den, die nach § 4 Abs. 1 Sozialhilfe-
aufgaben durchführen, der Gemein-
devorstand,

2. in Landkreisen der Kreisausschuss,

3. beim Landeswohlfahrtsverband Hes-
sen der Verwaltungsausschuss,

4. bei einer Anstalt öffentlichen Rechts
nach § 15 der Vorstand.

§ 16

Überleitungsvorschriften

Für bis zum 31. Dezember 2016 nach 
§ 3a des in § 14 aufgehobenen Gesetzes
in der am 31. Dezember 2016 geltenden
Fassung errichtete Anstalten des öffentli-
chen Rechts gilt § 3a in der bis zum 
31. Dezember 2016 geltenden Fassung fort
mit der Maßgabe, dass an die Stelle der 
§§ 2a bis 2f des Hessischen OFFENSIV-Ge-
setzes die §§ 2c bis 2f und 2g Satz 2 des
Hessischen OFFENSIV-Gesetzes vom 
20. Dezember 2004 (GVBl. I. S. 488, 491),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13. Dezember 2017 (GVBl. S. 470), treten.

§ 17

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020
in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2026 außer Kraft.

Artikel 35)

Änderung des Hessischen 
Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs

§ 23 des Hessischen Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzbuchs vom 18. Dezember
2006 (GVBl. I S. 698), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 30. April 2018 (GVBl.
S. 69), wird wie folgt gefasst:

§ 23

Zuständigkeit bei Maßnahmen 
für junge Menschen mit 

Mehrfachbehinderungen und 
bei Maßnahmen der 

Frühförderung für Kinder

(1) Hat ein junger Mensch neben einer
körperlichen oder geistigen Behinderung,
die Maßnahmen der Eingliederungshilfe
nach dem Neunten Buch Sozialgesetz-
buch erfordert, auch eine seelische Behin-
derung, die Maßnahmen der Eingliede-
rungshilfe nach dem Achten Buch Sozial-
gesetzbuch erfordert, oder ist er von einer
solchen Mehrfachbehinderung bedroht,
so werden diese Maßnahmen der Einglie-
derungshilfe durch die Träger der Ein-
gliederungshilfe nach den Vorschriften
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
gewährt, wenn die Verbindung beider
Maßnahmen zur Erreichung des Einglie-
derungsziels nach dem Vierten Abschnitt
des Achten Buches Sozialgesetzbuch not-
wendig ist. Soweit kein Anspruch auf
Leistungen der Eingliederungshilfe nach
dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch be-
steht, ist für den Bereich der jungen Men-
schen mit seelischen Behinderungen der
Träger der Jugendhilfe zuständig.

(2) Maßnahmen der Frühförderung für
Kinder werden unabhängig von der Art
der Behinderung von den Trägern der
Eingliederungshilfe gewährt. Maßnah-
men der Frühförderung schließen die in-
tegrative Erziehung von Kindern in Ta-
geseinrichtungen ein.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft. Abweichend von
Satz 1 treten Art. 1a am 1. Januar 2015
und Art. 3 am 1. Januar 2020 in Kraft.
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4) Hebt auf FFN 34-47
5) Ändert FFN 34-56

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 13. September 2018

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n  

G r ü t t n e r


